
H A R T M U T   G Ö D D E C K E  
R e c h t s a n w a l t  

F a c h a n w a l t  f ü r  S t e u e r r e c h t  
B a n k k a u f m a n n   

 
 
Rückabwicklung des Beitritts zu einem kreditfinanzierten Immobilienfonds1

 
 
Die Urteile des Bundesgerichtshofes vom Juni 2004 für den ver-
  

besserten Schutz von Kapitalanlegern lassen kreditfinanzierte An-
leger von „Schrottimmobilienfonds“ aufhorchen. Viele Anleger fra-
gen sich, ob sie aus diesen Urteilen „Nektar saugen“ können. Für 
eine erste Weichenstellung, um anstehende Entscheidungen tref-
fen zu können, soll diese Checkliste dienen.  
 
Bitte bedenken Sie jedoch sehr sorgfältig: Eine solche Übersicht 
kann und soll nicht jede fehl gelaufene Kapitalanlage erfassen und 
sie kann – weil sie die Rechtssituation nur skizziert – kundigen Rat 
nicht ersetzen! 
 

1. Die kreditfinanzierte Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds sowie Abschluss 
des Kreditvertrages von dem Anleger vor dem 30. September 2000. 

(Dabei ist es ausreichend, wenn die Beteiligung auch nur teilweise kreditfinanziert ist.) 

2. Eine der vier folgenden Voraussetzungen muss alternativ vorliegen 

 entweder: 

Es wird ein Treuhänder 
bei dem Abschluss von 
Verträgen eingesetzt und 
dieser Treuhänder ist 
nicht Rechtsanwalt (z.B. 
Erwerb von Grundbesitz, 
Eingehung von Kreditver-
trägen) 

(= Verstoß gegen das 
Rechtsberatungsgesetz) 

oder: 

Abschluss des Kreditvertra-
ges nicht in den Räumen 
des Kreditinstitutes und 
ohne ausdrückliche Beleh-
rung nach dem Gesetz über 
den Haustürwiderruf (= 
HTWG) 

HINWEIS: Belehrung nur 
nach dem Verbraucherkre-
ditgesetz ist nicht ausrei-
chend2. 

oder: 

Fehlende Min-
destangaben im 
Kreditvertrag (§ 4 
VerbrKrG) (z. B. 
Gesamtkosten 
des Kredites 
einschließlich 
Kosten für Versi-
cherungen feh-
len) 

oder: 

es bestehen 
Schadensersatz-
ansprüche gegen 
Gründungsge-
sellschafter oder 
Prospektverant-
wortliche. Diese 
Ansprüche müs-
sen an das Kre-
ditinstitut abgetre-
ten werden. 

3. Einheitliche Vertriebsorganisation für den Verkauf des Immobilienfonds und des Kredites 
durch das Kreditinstitut 
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4. Notifikation an das Kreditinstitut (z.B. Widerruf) 

1. Der Anleger schuldet keine Rückzahlung des Darlehens 

2. Das Kreditinstitut muss die geleisteten Zinsen und Tilgungen an den Anleger zurück zah-
len. 

3. Die Auszahlungen, die der Anleger vom Immobilienfonds erhalten hat, sind von der Scha-
densersatzleistung des Kreditinstitutes abzuziehen. 
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4. Die bei dem Anleger verbleibenden Steuervorteile sind gegebenenfalls anzurechnen. 

 
                                            
1 Gilt nur für geschlossene Immobilienfonds (idR. in der Form der Gesellschaft bürgerlichen Rechts [GbR] 
oder der Kommanditgesellschaft [KG]) 
2 Da die Unterscheidung dieser beiden Arten der Widerrufsbelehrung für den Nichtjuristen schwierig ist, 
empfiehlt es sich, rechtsanwaltliche Beratung einzuholen. 
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